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Hygieneplan der GS Mühlenweg 
  
Die Hygieneregeln sind auf Grundlage des Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplans 
Corona erstellt worden. 

 
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungs-
weg ist die Tröpfcheninfektion. Diese erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der 
Atemwege. Auch indirekt ist eine Übertragung über die Hände, die dann mit der Mund- oder 
Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, möglich.  
Zu Beginn des Schulstarts werden die Hygieneregeln mit jeden Schülern besprochen. Die 
Schüler erhalten eine verkürzte bebilderte Form des Hygieneplans. 
 

 Schulbesuch bei Erkrankung 
In der Coronavirus-Pandemie ist es ganz besonders wichtig, die allgemein gültige Regel 
zu beachten: Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen 
unabhängig von der Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein.  
Abhängig von der Symptomschwere können folgende Fälle unterschieden werden:  
 Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z. B. nur Schnupfen, 

leichter Husten) kann die Schule besucht werden. Dies gilt auch bei Vorerkrankungen (z. B. 

Heuschnupfen, Pollenallergie).  

 Bei Infekten mit einem ausgeprägtem Krankheitswert (z. B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte 

Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden. Nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die 

Schule ohne weitere Auflagen (d. h. ohne ärztliches Attest, ohne Testung) wieder besucht werden, 

wenn kein wissentlicher Kontakt zu einer bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt ist.  

 Bei schwererer Symptomatik, zum Beispiel  

mit Fieber ab 38,5°C oder akutem, unerwartet aufgetretenem Infekt (insb. der Atemwege) mit deutlicher 

Beeinträchtigung des Wohlbefindens oder anhaltendem starken Husten, der nicht durch Vorerkrankung 

erklärbar ist, sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Die Ärztin oder der Arzt wird dann 

entscheiden, ob ggf. auch eine Testung auf SARS-CoV-2 durchgeführt werden soll und welche Aspekte 

für die Wiederzulassung zum Schulbesuch zu beachten sind. 

 

 Ausschluss vom Schulbesuch oder von einer Tätigkeit in der Schule 
und Wiederzulassung 
In folgenden Fällen darf die Schule oder das Schulgelände nicht betreten werden und eine 
Teilnahme an Schulveranstaltungen nicht erfolgen:  
 Personen, die SARS-CoV-2 positiv getestet wurden.  

 Personen, die engen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19 Fall hatten und unter häuslicher 

Quarantäne stehen.  

 Personen, die aus einem Coronavirus-Risikogebiet zurückkehren, müssen sich i. d. R. 

beim zuständigen Gesundheitsamt melden und sich ggf. in Quarantäne begeben.  

Über die Wiederzulassung zur Schule nach einer COVID-19-Erkrankung entscheidet das 
örtlich zuständige Gesundheitsamt gemäß der „COVID-19: Entlassungskriterien aus der 
Isolierung" des Robert Koch-Instituts (RKI).  
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Bei im Einzelfall auftretenden Unklarheiten, ob eine Infektion als abgeschlossen zu 
betrachten ist, ist das Gesundheitsamt kurzfristig zu kontaktieren. Die infektionshygienische 
Bewertung erfolgt ausschließlich durch das Gesundheitsamt. 
 

  Verhalten beim Auftreten von Symptomen in der Schule 
Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen in der Unterrichts-
/Betreuungszeit wird die betreffende Person direkt nach Hause geschickt oder, wenn die 
Person abgeholt werden muss, in einem separaten Raum isoliert. Dies gilt auch für 
Kinder oder Personen aus demselben Haushalt. Die Betroffenen sollten ihre Mund-
Nasen-Bedeckung (MNB) während dieser Zeit und auch auf dem Heimweg tragen. Die 
Schülerinnen und Schüler oder die Eltern/Erziehungsberechtigten sind auf die 
Notwendigkeit einer umgehenden ärztlichen Abklärung hinzuweisen.  
Auf keinen Fall sollte die Arztpraxis jedoch ohne Ankündigung aufgesucht werden! Um 
andere Personen vor einer Ansteckung zu schützen, ist es sehr wichtig, vorher 
telefonisch Kontakt aufzunehmen oder eine E-Mail zu schreiben. Die Arztpraxis informiert 
dann über das weitere Vorgehen. Außerhalb der Praxisöffnungszeiten ist der ärztliche 
Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117 zu erreichen: Nur in Notfällen sollte 
die 112 kontaktiert werden. 

 

 Zutrittsbeschränkungen 
Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder dort nicht 
regelmäßig tätig sind, ist nach Möglichkeit während des Schulbetriebs auf ein Minimum 
zu beschränken und soll nur nach Anmeldung aus einem wichtigen Grund unter 
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern erfolgen (z. B. Elternabende, 
Schuleingangsuntersuchungen).  
Die Kontaktdaten dieser Personen sind zu dokumentieren. 
Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern, z. B. durch Eltern oder 
Erziehungsberechtigte, in das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des 
Schulgebäudes sind grundsätzlich untersagt und auf notwendige Ausnahmen zu 
beschränken. Erforderliche Informationen z. B. über die schulischen Leistungen einer 
Schülerin oder eines Schülers sind den Erziehungsberechtigten ggf. telefonisch 
mitzuteilen.  
Schulfremde Personen müssen zusätzlich über die einzuhaltenden Maßnahmen 
informiert werden, die aktuell in der Schule hinsichtlich des Infektionsschutzes vor dem 
COVID-19-Virus gelten. 
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Wichtigste allgemeine Maßnahmen  
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 Aufzüge sind grundsätzlich nur durch eine Person zu benutzen.  
Schüler dürfen den Aufzug nicht benutzen, weil sie bei uns an der Schule nicht alleine 
Aufzug fahren dürfen.  

 Obwohl eine Übertragung des COVID-19-Virus über kontaminierte Lebensmittel 
unwahrscheinlich ist, soll das Verteilen von Lebensmitteln an Dritte, z. B. anlässlich von 
Geburtstagen, aus hygienischen Gründen auf einzeln abgepackte Fertigprodukte 
beschränkt werden. 

 Händedesinfektion: Händedesinfektion ist generell nur als Ausnahme und nicht als 
Regelfall zu praktizieren! Das Desinfizieren der Hände ist nur dann sinnvoll, wenn 
ein Händewaschen nicht möglich ist. Bei uns an der Schule besteht die Möglichkeit 
zum Händewaschen, deswegen ist das Desinfizieren der Hände nicht erwünscht. 

 Mund-Nasen-Schutz (MNS)  
Außerhalb von Unterrichtsräumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung 
(MNB) zu tragen, in denen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ein 
Abstand von mindestens 1,5 Metern zu Personen anderer 
Kohorten nicht gewährleistet werden kann. Das betrifft in der Regel 
Gänge, Flure, Versammlungsräume usw., ggf. auch das 
Außengelände.  
Hierfür ist eine MNB ausreichend. Diese sind selbst mitzubringen 
und werden nicht gestellt.  

Bei der Nutzung von Spielplatzgeräten dürfen keine Schals, Halstücher oder stabile Baum-
wollmasken, die mit Bändern am Hinterkopf zugeschnürt werden, als MNB verwendet wer-
den. Insbesondere im Primarbereich ist auf diese Gefährdung im Rahmen der Aufsichts-
pflicht zu achten.  
Im Unterricht ist, auch beim Unterschreiten des Mindestabstands, keine Maskenpflicht 
vorgesehen, da die lange Tragedauer sehr belastend wäre.  
Personen, für die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen 
Beeinträchtigung oder einer Vorerkrankung, zum Beispiel einer schweren Herz- oder 
Lungenerkrankung, das Tragen einer MNB nicht zumutbar ist und die dies glaubhaft 
machen können, sind von der Verpflichtung ausgenommen.  
Die Verwendung von Visieren stellt keine gleichwertige Alternative zu MNB dar, da Visiere 
nicht die Geschwindigkeit des Atemstroms oder des Speichel-/Schleim-Tröpfchenauswurfs 
reduzieren, sondern maximal die direkt auf die Scheibe auftretenden Tröpfchen auffangen. 
Das tatsächliche Rückhaltevermögen für Aerosole ist aufgrund der Umströmung des 
Visiers sehr begrenzt. Ähnliches gilt für Plexiglastrennwände (Spuckschutz). 

 Unterrichtsbeginn und –ende 
Die Schüler werden von der Lehrkraft vor Unterrichtsbeginn an der Eingangstür abgeholt. 

Sie betreten unter Einhaltung des Mindestabstandes gemeinsam das Gebäude. 

Auch bei Schulschluss und auf dem Hin-/Rückweg zur Pause werden die Schüler von der 

Lehrkraft nach draußen begleitet. 

Die Schüler benutzen ausschließlich das zugewiesene Treppenhaus. 

 Gemeinsam genutzte Gegenstände 
Von Schülerinnen und Schülern erstellte Arbeits- oder Unterrichtsmaterialien können 
grundsätzlich auch haptisch entgegengenommen werden – dies gilt sowohl für die Mate-
rialien, die im Unterricht erstellt werden als auch gleichermaßen für die Materialien, die im 
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Rahmen der unterrichtsersetzenden bzw. unterrichtsunterstützenden Lernsituationen von 
den Schülerinnen und Schülern zu Hause bearbeitet worden sind. Gleiches gilt auch für 
die Rückgabe von Schulbüchern.  
Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte dürfen nicht mit 

anderen Personen geteilt werden. 

 Abstandsgebot 
Um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten wird das 

Abstandsgebot zugunsten eines Kohortenprinzips aufgehoben. Lehrkräfte sind 

angewiesen, den Abstand untereinander und zu ihren Schülern einzuhalten. Eine Kohorte 

bezieht sich auf einen Schuljahrgang. 

 Dokumentation und Nachverfolgung 
Zentral in der Bekämpfung jeder Pandemie ist das Unterbrechen der Infektionsketten.  
Um im Falle einer Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes 
Kontaktmanagement durch das örtliche Gesundheitsamt zu ermöglichen, ist vor allem 
Folgendes zu beachten:  
- Dokumentation der Zusammensetzung der Kohorten.  

 Regelhaftes Dokumentieren der Anwesenheit in den Klassenbüchern. Die Klassenbücher 

müssen in den Fächern im Lehrerzimmer aufbewahrt werden, damit ein Zugriff jederzeit möglich 

ist. 

 Die Sitzordnung der Schülerinnen und Schüler ist für jeden Klassenband zu dokumentieren (z. B. 

Sitzplan im Klassenbuch) und bei Änderungen anzupassen. Eine Änderung von Sitzordnungen 

ist möglichst zu vermeiden.  

 Dokumentation der Anwesenheit des regelhaft in der Schule eingesetzten Personals (z. B. über 

den Stunden- und Vertretungsplan).  

 Dokumentation der Anwesenheit weiterer Personen (z. B. Handwerkerinnen und Handwerker, 

Vertreterinnen und Vertreter der Schulaufsicht, Fachleiterinnen und Fachleiter, außerschulische 

Kooperationspartner, Erziehungsberechtigte) mit Namen, Telefonnummer und Zeitpunkt des 

Betretens/Verlassens, z. B. in einem Besucherbuch.  

Diese Dokumentation ist drei Wochen aufzubewahren und muss dem Gesundheitsamt zur 

Fallnachverfolgung auf Verlangen unverzüglich zur Verfügung gestellt werden können.  

 Zur Dokumentation können die bestehenden Dokumentationssysteme wie z. B. Klassen, 

Vertretungspläne oder ein Besucherbuch genutzt werden. Der Datenschutz ist zu gewährleisten. 

 

 Unterrichtsorganisation, Kohorten-Prinzip, Aufhebung des Abstand 
Um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das 
Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern zugunsten eines Kohorten-Prinzips 
aufgehoben.  
Kohorten sollen möglichst klein gehalten werden, damit im Falle des Auftretens von 
Infektionen möglichst wenige Personen von Quarantänemaßnahmen betroffen sind. Im 
Idealfall bildet eine Klasse/Lerngruppe eine Kohorte. Grundsätzlich umfasst aber eine 
Kohorte maximal einen Schuljahrgang. Davon abgewichen werden kann nur bei  
- der Umsetzung von Ganztags- und Betreuungsangeboten,  

- der Bildung von jahrgangsübergreifenden Kohorten bis max. 120 Schülerinnen und Schüler und  
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Generell gilt es, Lerngruppen so konstant wie möglich zu halten und die 
Zusammensetzung zu dokumentieren. Durch die Definition von Gruppen in fester 
überschaubarer Zusammensetzung (Kohorten) lassen sich im Infektionsfall die Kontakte 
und Infektionswege wirksam nachverfolgen.  
Im Primarbereich sowie im Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an 
sonderpädagogischer Unterstützung kann auch auf das Abstandsgebot zwischen 
Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften verzichtet werden, soweit die Lehrkräfte 
nicht kohortenübergreifend eingesetzt werden.  
 
Grundsätzlich gilt für alle: Wo Abstand gehalten werden kann, ist dieser auch weiterhin 
ein-zuhalten.  
Bezüglich der Kohorten ist Folgendes zu beachten:  
- Die Kohorten sollen so klein wie möglich gehalten werden.  

- Kohorten sind fest zu definieren.  

- Die Zahl der Lehrkräfte/PM pro Kohorte soll soweit wie möglich beschränkt werden.  

- Kohorten sollen von anderen Kohorten getrennt werden.  

- Der Unterrichtsbeginn und die Pausenregelung sind nach Möglichkeit räumlich oder zeitlich zu 

entzerren.  

Nach sorgfältiger Abwägung kann in Einzelfällen das Kohorten-Prinzip durchbrochen wer-

den. Die Kontakte außerhalb des Kohorten-Prinzips sind zu dokumentieren. 

 

 Lüftung  
Zur Reduktion des Übertragungsrisikos von COVID 19 ist auf eine intensive Lüftung der 
Räume zu achten. Mindestens alle 45 Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung 
durch möglichst vollständig geöffnete Fenster über 3 bis 10 (in Abhängigkeit von der 
Außentemperatur) Minuten vorzunehmen, wenn möglich auch öfter während des 
Unterrichts.  
- Vor Beginn des Unterrichtes ist der Raum gut zu durchlüften.  

- Zwischen den Unterrichtsstunden und in den Pausen ist ebenfalls zu lüften.  

Eine alleinige Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft 
ausgetauscht wird. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen daher für die 
Lüftung unter Aufsicht einer Lehrkraft geöffnet werden. Die Öffnungsbegrenzungen an 
horizontalen Schwingflügelfenstern dürfen allerdings aufgrund der hohen Unfallgefahr 
nicht außer Kraft gesetzt werden.  
 

 Flure, Aufenthaltsbereiche und Pausen  
Auch außerhalb der Unterrichtsräume und in den Pausen muss gewährleistet sein, dass 
Personen aus unterschiedlichen Kohorten Abstände zueinander einhalten können.  
Kann aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu 
Personen anderer Kohorten nicht gewährleistet werden, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung 
in von der Schule besonders gekennzeichneten Bereichen zu tragen (s. Kap. 6.4).  
Die folgende Auflistung enthält Beispiele von Maßnahmen, die geeignet sind, im 
Schulleben die Einhaltung des Mindestabstands zu ermöglichen:   
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- Trennung der Lerngruppen, z. B. durch gestaffelte Anfangs- und Pausenzeiten  

- Räumliche Trennung durch separate Pausenhof-Abschnitte  

- Gebot des „Rechtsverkehrs“ in Fluren und Gängen  

Der Aufenthalt während der Pausenzeiten sollte, soweit die Witterung es zulässt, vorrangig 
außerhalb des Schulgebäudes erfolgen.  
Soweit erforderlich sind Vorkehrungen zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von War-
teschlangen und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu treffen.  
Aufzüge sollen grundsätzlich nur durch eine Person und, soweit zwingend erforderlich, eine 
Begleitperson, benutzt werden. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. Andernfalls 
sind ggf. Schutzmaßnahmen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung gem. § 5 Arbeits-
schutzgesetz festzulegen. Die Benutzung ist auf Personen oder Situationen mit spezifischen 
Bedarfen einzuschränken. 

 

 Hygiene in den Toilettenräumen und bei Handwaschplätzen  
In allen Toilettenräumen und an Handwaschplätzen müssen ausreichend Flüssigseifenspender 
und Einmalhandtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Abfallbehälter für 
Einmalhandtücher sind vorzuhalten. Systeme, die Stoffrollen zur Handtrocknung verwenden, sind 
ebenfalls zulässig, sofern sie funktionsfähig sind. Der benutzte Teil der Handtuchrolle muss nach 
einmaligem Gebrauch wieder in den Handtuchspender eingezogen werden.  
Am Eingang der WC-Anlagen muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen werden, 
wie viele Personen sich in diesem Bereich aufhalten dürfen (Zahl in Abhängigkeit der Anzahl der 
Toiletten/Urinale).  
Das aufsichtführende schulische Personal achtet verstärkt darauf, dass die Schülerinnen und 
Schüler die Verhaltens- und Hygieneregeln insbesondere in den WC-Anlagen einhalten und sich 
nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in dem Bereich aufhalten.  
Das vorausschauende Auffüllen von Flüssigseife und Einmalhandtüchern oder Handtuchrollen ist 
zu gewährleisten. Die Toilettenanlagen sind regelmäßig auf Funktions- und Hygienemängel zu 
prüfen.  

 

 Klassenraum 

Die Klassenraumtüren bleiben während des Unterrichts geöffnet, um eine bessere 
Raumdurchlüftung anzustreben. 
Die Schüler stellen sich im Klassenraum zum Händewaschen auf, damit sie mit anderen 
Kohorten möglichst nicht in Kontakt kommen. 
Garderobe 
Die Schüler hängen Ihre Jacken über den eigenen Stuhl. Die Garderoben können nicht 
genutzt werden, weil der Platz für Tische genutzt wird. Nur so kann der Mindestabstand 
unter den Schülern eingehalten werden. 
Fachräume 
Fachräume (z.B. Bücherei, Werkraum, Küche, …) können nicht genutzt werden.  
Eigentumsfächer der Schüler 
Die Eigentumsfächer der Schüler können genutzt werden. Diese befinden sich 
vorübergehend im Flur, um Platz für Schülertische zu schaffen. 
Klassendienste 
Klassendienste finden derzeit nicht statt. 
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 Sportunterricht 
Die sportliche Betätigung muss zum Schutz vor Corona-Infektionen verantwortungsvoll 
erfolgen.  
Die Regelungen der „Niedersächsischen Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2“ zur Durchführung des 
Sportunterrichts sind in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. Im Übrigen gilt 
Folgendes:  
Abstand und Kontaktlosigkeit  
Es gilt die allgemeine Abstandsregel (siehe Kap. 7). Sportunterricht findet im 
Klassenverband statt.  
Die Sportlehrkräfte achten darauf, dass während der Sportausübung ein Mindestabstand 
von 2 Metern während des gesamten Unterrichts eingehalten wird. Dazu können z. B. 
Aufenthaltsplätze und/oder Bewegungszonen markiert werden.  
Ein Sport gilt dann als kontaktlos, wenn zu keinem Zeitpunkt der sportlichen Betätigung 
ein körperlicher Kontakt zu anderen Sporttreibenden erfolgt. Übungen zu zweit dürfen 
also nur auf Abstand und ohne sich gegenseitig zu berühren, erfolgen. Es dürfen auch 
keine direkten körperlichen Hilfestellungen gegeben werden.  
Die Benutzung von Spiel- und Sportgeräten ist unter Beachtung erlaubt.  
Das heißt, dass das Fußball- oder Handballtraining z. B. in Form von Passen, Dribbeln 
oder Hütchen-Lauf möglich ist. Eine Wettkampfsimulation z. B. in Form von Zweikämpfen 
bleibt untersagt. In Zweikampfsportarten kann also nur Individualtraining stattfinden. 
Sportliche Betätigungen, die den physischen Kontakt zwischen Personen betonen oder 
erfordern, wie z. B. Ringen, Judo, Rugby, Paar- und Gruppentanz mit Kontakt, Partner- 
und Gruppenakrobatik, Wasserball und Rettungsschwimmübungen, bleiben weiterhin 
untersagt. 
Lüftungsmaßnahmen  
Schulsport sollte unter Beachtung der Witterungsbedingungen bevorzugt im Freien 
durchgeführt werden, da so das Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch 
reduziert wird.  
In Sporthallen, Umkleidekabinen und Duschräumen ist durch regelmäßiges und 
intensives Lüften ein kontinuierlicher Luftaustausch zu gewährleisten. Hierfür sollten 
insbesondere die Pausen zwischen Trainingsgruppen genutzt werden bzw. zusätzliche 
Pausen eingeführt werden und möglichst alle Türen geöffnet werden. Nach Möglichkeit 
sollte auch während des Unterrichts gelüftet werden. 
Gemeinsame Nutzung von Sportgeräten  
Nach der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten, die mit den Händen berührt werden, 
sind am Ende des Unterrichts die Hände gründlich zu waschen.  
Hygieneregeln des Trägers  
Ergänzend sind die Hygieneregeln des Trägers der Sportstätte zu beachten.   
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 Infektionsschutz beim Musizieren  
Die Regelungen der „Niedersächsischen Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2“ zur Durchführung von Gesangs- 
und Orchesteraufführungen ist zu beachten.  
Im Übrigen gilt Folgendes:  
Chorsingen oder dialogische Sprechübungen dürfen aufgrund des erhöhten 
Übertragungsrisikos durch vermehrte Tröpfchenfreisetzung und Aerosolbildung in 
Räumlichkeiten nicht stattfinden. Chorsingen unter freiem Himmel ist unter Einhaltung 
eines Mindestabstands von 2 Metern zulässig.  
Einzelunterricht Gesang darf nur unter Berücksichtigung der in der „Beurteilung der  
Ansteckungsgefahr mit SARS-CoV-2-Viren beim Singen“ von 04.05.2020 genannten 
Empfehlungen zum Einzelunterricht Gesang (S. 5 - 6) erfolgen.  
Beim Musizieren mit an-deren Instrumenten sind die allgemeinen Abstands- und 
Hygieneregeln (Mindestabstand von 1,5 Metern) beim Musizieren ausreichend und 
einzuhalten.  
 
 

 Meldepflicht 
Das Auftreten einer Infektion mit dem COVID-19-Virus ist der Schulleitung mitzuteilen.  
Aufgrund der gesetzlichen Meldepflicht in § 8 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Nr. 1 lit. t und § 
7 Abs. 1 Nr. 44a des Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der begründete Verdacht einer 
Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19-Fällen in Gemeinschaftseinrichtungen 
dem Gesundheitsamt zu melden.  
Der Verdacht auf COVID-19 ist begründet bei Personen mit jeglichen mit COVID-19 
vereinbaren Symptomen (z. B. Atemwegserkrankungen jeder Schwere und/oder Verlust 
von Geruchs-/Geschmackssinn) UND Kontakt mit einem bestätigten Fall von COVID-19, 
d. h. Aufenthalt am selben Ort (z. B. Klassenzimmer, Wohnung/Haushalt, erweiterter 
Familienkreis).  
Bei ungewöhnlich gehäuftem Auftreten von Personen mit Symptomen und bei 
Unsicherheiten kann eine vorsorgliche Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt sinnvoll 
sein.  
Die in der jeweils aktuellen Rundverfügung der NLSchB beschriebenen Verfahren und 
Meldepflichten sind zu beachten. 

 

 

 
Swyter-Broska, 24.08.2020 

(Schulleiterin) 


